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Landkreis Diepholz

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 21.03.2006
- Aktenzeichen: 63 DH 01036/2006/71 -

Die Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG, Herr Meindertsma, hat die Errichtung und den Betrieb
von 2 Windkraftanlagen des Typs ENERCON E-82 mit 2.000 kW, einer Nabenhdhe von 108,50 m,
einem Rotordurchmesser von 82,00 m und einer Gesamthéhe von 149,50 m nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBI. | S. 880) in der zurzeit gultigen Fas-
sung beantragt.

Standort der Anlage ist das Grundstuck in der

Gemarkung Nordsulingen Nordsulingen
Flur 12 12
Flurstiick 69/12 70/14

Die Vorprifung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBI. | S. 2350) hat ergeben, dass keine Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

Nach § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.

Landkreis Diepholz
Der Landrat

im Auftrag

Poppe

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz
- Aktenzeichen: 63 DH 01040/2006/71 -

Herr Heinrich Bolte, Am Steinkamp 10, 27211 Bassum, hat die wesentliche Anderung einer Anlage
zum Halten von Mastschweinen - Umnutzung Vormast- in Endmaststall fur 872 Tiere (BE 1) bzw. 224
Tiere (BE 4), Anbau Mastschweinestall fir 448 Tiere (BE 5), Betrieb der Gesamtanlage mit 1.992
Mastschweineplatzen - nach §§ 4, 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom
14.05.1990 (BGBI. | S. 880) in der zurzeit gultigen Fassung beantragt.

Standort der Anlage ist das Grundstuck in der

Gemarkung Neubruchhausen
Flur 12
Flurstiick 66

Die Vorprifung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBI. | S. 2350) hat ergeben, dass keine Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

Nach § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht.

Landkreis Diepholz
Der Landrat

im Auftrag

Fenker
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Stadt Diepholz

) Rechtsverordnung
tiber die Offnung Diepholzer Geschéafte am 23. April 2006 aus Anlass des
"Diepholzer Friihjahrsmarktes"

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes Uiber den Ladenschluss In der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Juni 2003 (BGBI. | S. 744), zuletzt geandert durch Gesetz vom 07.07.2005 (BGBI. | S. 1954),
in Verbindung mit § 1 der Verordnung tber die Regelung von Zustandigkeiten im Gewerbe- und Ar-
beitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten vom 19.12.1990 (Nds. GVBI. S. 491), zuletzt gean-
dert durch Verordnung vom 18.12.2001 (Nds. GVBI. S. 817), sowie des §40 der Niedersachsischen
Gemeindeordnung i. d. Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBI. S. 382) zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15. November 2005 (Nds. GVBI. S. 352), hat der Rat der Stadt Diepholz in seiner
Sitzung am 20.03.2006 folgende Rechtsverordnung erlassen:

§1

Aus Anlass des "Diepholzer Friihjahrsmarktes" dirfen die Verkaufsstellen in der Stadt Diepholz am
23. April 2006 unter Befreiung von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uber den La-
denschluss in der Zeit von 13.00 - 18.00 Uhr gedffnet sein.

§2

Die Vorschriften des Gesetzes Uber den Schutz der Sonn- und Feiertage, § 17 des Ladenschlussge-
setzes (Besonderer Schutz der Arbeitnehmer) sowie die Bestimmungen des Manteltarifvertrages fur
die Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes
sind zu beachten.

VerstolRe gegen Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes kdnnen gemal § 24 Ladenschlussgesetz
als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einer Geldbul3e geahndet werden.

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in Kraft.
Diepholz, den 20.03.2006

Dr. Schulze
(Burgermeister)

Stadt Syke

Amtliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Stadt Syke

Bebauungsplan Nr. 25(3/11) ,,Lindhof*“ 3. Anderung

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 15.12.2005 den Bebauungsplan Nr. 25(3/11) ,Lind-
hof* 3. Anderung beschlossen

Lage im Raum und Abgrenzung der Plangebiete:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25(3/11) ,Lindhof“ 3. Anderung befindet sich in der
Ortschaft Syke an der ,Berliner Stral3e“. Die genaue Abgrenzung ist dem folgenden Ubersichtsplan zu
entnehmen.
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Der veroffentlichte Planausschnitt stellt einen Auszug aus der ALK MaRstab 1 : 1.000 dar.

Der oben genannte Bebauungsplan und die Begriindung liegt ab sofort im Rathaus der Stadt Syke,
Zimmer 2.75, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, 6ffentlich aus und kann dort wahrend der Dienst-
stunden und dartber hinaus nach Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann
Uber den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen.

Rechtsverbindlichkeit:

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 25(3/11) ,Lindhof* 3. Anderung in Kraft.

Hinweise auf Rechtsfolgen gemaR § 215 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit giiltigen Fas-
sung:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1-3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3, Satz 2 beachtliche Mangel des Ab-
wagungsvorganges dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von 2 Jahren seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegeniber der Stadt Syke unter Darlegung des die Verletzung begriindenden
Sachverhaltes geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Uber die Entschadigung von
Vermdgensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit der Bebauungspléne eintreten sowie tUber
die Falligkeit und das Erléschen dieser Entschadigungsanspruche wird hingewiesen.

Syke, 07.03.2006
Der Blrgermeister
Dr. Harald Behrens
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Samtgemeinde ,,Altes Amt Lemforde*
Gemeinde Stemshorn

Haushaltssatzung
der Gemeinde Stemshorn fiir das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 84 der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde
Stemshorninseiner Sitzung am 13.03.2006 folgende Haushaltssatzung fir das Haushaltsjahr
2006 beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 298.200,00 €
in der Ausgabe auf 298.200,00 €

im Vermdgenshaushalt

in der Einnahme auf 19.300,00 €
in der Ausgabe auf 19.300,00 €
festgesetzt.
§2
Kredite fur Investitionen und fir InvestitionsférderungsmafRnahmen werden nicht veranschlagt.
§3

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Hochstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben in Anspruch genommen werden durfen, wird auf 49.700,00 € festgesetzt.

§5
Die Steuersatze (Hebesatze) fir die Gemeindesteuern, die fir jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen
sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe (A) Hebesatz 330 v.H.
b) fiir Grundstiicke (B) Hebesatz 330 v.H.
2. Gewerbesteuer Hebesatz 285 v.H.

Stemshorn, den 13.03.2006

Spreen
Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 6ffentlich bekannt ge-
macht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehdrde ist nicht erforderlich.
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Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt fir den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (auler samstags) zur Einsichtnahme im Rat-
haus der Samtgemeinde ,Altes Amt Lemférde®, Bahnhofstralle 10 A, 49448 Lemforde, Zimmer 12,
wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Lemforde, den 28.03.2006
Der Gemeindedirektor
Spreen

Samtgemeinde Barnstorf
Gemeinde Drebber

Haushaltssatzung
der Gemeinde Drebber
fur das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund des § 84 der Niedersachsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Drebber in
der Sitzung am 28.02.2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan flr das Haushaltsjahr 2006 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.719.000,-- €
in der Ausgabe auf 1.719.000,-- €

im Vermdgenshaushalt

in der Einnahme auf 325.200,-- €
in der Ausgabe auf 325.200,-- €
festgesetzt.
§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausga-
ben im Vermdgenshaushalt erforderlich ist, wird auf 89.000,-- € festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.
§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 250.000,-- € festgesetzt.
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§5

Die Steuersatze ( Hebesatze) fir die Realsteuern werden fiir das Haushaltsjahr 2006
wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer
a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H.

b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) 330 v.H.
2) Gewerbesteuer 350 v.H.
Drebber , den 1.3.2006

Libbers
Gemeindedirektor

Der Landkreis Diepholz hat die Haushaltssatzung 2006 mit Verfligung vom
15.03.2006 Az.: FD 15-916-912 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2006 wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan 2006 liegt
gemal § 86 Abs. 2 der Niedersachsischen Gemeindeordnung an sieben Werktagen (aul3er sams-
tags), beginnend mit dem Tag nach dieser Bekanntmachung im Rathaus der Samtgemeinde Barns-
torf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, Zimmer 23, wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Barnstorf, den 27.03.2006
Libbers Gemeindedirektor

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Gemeinde Bruchhausen-Vilsen

Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen
Bebauungsplan Nr. 4 (16/22) ,,Auf der Koppel“ — 4. Anderung

Der Rat der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 29.03.2006 den Bebauungsplan
Nr. 4 (16/22) ,Auf der Koppel“ — 4. Anderung mit Begriindung und Umweltbericht als Satzung gem. §
10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141) in der aktuellen Fassung be-
schlossen.

Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Ubersichtsplan zu entnehmen:
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"Auf der Koppel"
4. Anderung

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4 (16/22) ,Auf der Koppel“ — 4. Anderung mit
Begriindung und Umweltbericht gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan mit Begriindung, der Umweltbericht und die zusammenfassende Erklarung liegen
ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Strale 11, 27305 Bruchhausen-
Vilsen, éffentlich aus und kénnen dort wahrend der Dienststunden eingesehen werden. Uber den In-
halt kann jedermann Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB, wird gem. § 44 Abs. 5
BauGB hingewiesen.

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mangel des Abwagungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenuber der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen geltend gemacht worden ist.

Der Sachverhalt, der Verfahrens- und Formvorschriften oder Mangel des Abwagungsvorgangs be-
grunden soll, ist darzulegen.

Bruchhausen-Vilsen, den 03.04.2006
Der Gemeindedirektor
gez. Wiesch
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Samtgemeinde Kirchdorf
Gemeinde Kirchdorf

Offentliche Bekanntmachung

Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 14.03.2006 den Bebauungsplan Nr. 31 ,lIh-
loge® als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begriindung gem. § 9 (8) BauGB beschlossen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Ubersichtskarte zu entnehmen.

Bebauungsplan Nr. 31 ,lhloge”

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vg. Bebauungsplan in Kraft.

Hinweis:
Gemal § 215 Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlcksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften Gber
das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genlber der Gemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch Uber die Entschadi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermdgensnachteile sowie Uber die Falligkeit und
das Erléschen entsprechender Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen.

Kirchdorf, 15.03.2006
Gemeinde Kirchdorf
Der Blrgermeister
Sprick
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Samtgemeinde Rehden

Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Rehden fiir das Haushaltsjahr 2006

Auf Grund des § 84 der Niedersachsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Reh-
den in der Sitzung am 07. Marz 2006 folgende Haushaltssatzung fiir das Haushaltsjahr 2006 be-
schlossen:

§1
Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.790.500,-- Euro
in der Ausgabe auf 3.790.500,-- Euro
im Vermdgenshaushalt
in der Einnahme auf 2.167.400,-- Euro
in der Ausgabe auf 2.167.400,-- Euro
festgesetzt.
§2

Der Gesamtbetrag der Kredite fur Investitionen und InvestitionsférderungsmaRnahmen wird auf
390.100,-- Euro festgesetzt.

§3

Verpflichtungserméachtigungen werden nicht festgesetzt.

§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§5

Die Samtgemeindeumlage fur das Haushaltsjahr 2006 wird auf 41,50 % festgesetzt. Sie wird
gemal § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung und § 76 Abs. 2 der Niedersachsischen Gemeindeordnung
nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

Rehden, den 07. Marz 2006
Bloch
Birgermeister der Samtgemeinde

Vorstehende Haushaltssatzung, die der Landkreis Diepholz mit Verfliigung vom 09.03.2006
- FD 15-916-912 - genehmigt hat, mache ich hiermit 6ffentlich bekannt.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt vom Tage nach dieser Veroéffentlichung an gerechnet, 7
Tage im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 34, Schulstr. 22, 49453 Rehden, wahrend der
Dienststunden o6ffentlich aus.

Rehden, den 16. Marz 2006
Bloch
Samtgemeindebirgermeister
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Bekanntmachung
Bauleitplanung der Samtgemeinde Rehden
Genehmigung der IX. Anderung des Flichennutzungsplanes -
Anderungsbereiche 33,34,35,36 und 37

Die Landkreis Diepholz hat mit Verfligung vom 03.03.2006, Az.: 63 DH 00765/2006/82, die IX. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes gemal § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.

Die Anderungsbereiche 33, 34, 35, 36 und 37 sind in den nachfolgenden Ubersichtskarten dargestellt.

Gemeinde Rehden
Anderungsbereich 33 — Gewerbepark Heidmoor

Gememde Rehde\‘ﬁ% g
Anderungsbereich 33 - ﬁ
| Ubersichtskarte unmaBstiblich 7 ]-.

= e Geltungsbereich -

i )

‘g PPRNNA

BT

J
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Gemeinde Hemsloh
Anderungsbereich 34 — Erweiterung der Gewerbeflichen-Darstellung
Strafle ,,Am Berge*

7 i
| Gememde Hemsloh
Anderu ngsbereich 34

é A
A A
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g}emeinde Wetschen
Anderungsbereich 35 — Fliche an der ,,Schmiedestrafle*

Il Gemeinde Wetschen I
T Anderungsbereich 35 :
. Ubersichtskarte unmaBstiiblich’

!n o em=w  Geltungsbereich / ""fif’!-fmm*
) m [ _;
wyg B\ A,

_ A A Diepholzer Strafe

. = uﬁ..
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Gemeinde Hemsloh
Anderungsbereich 36 — Wohnbaufliche nordlich Kindergartengrundstiick

Y Fa - -

) PP = i
¢ Gemeinde Hemsloh -ver Ho:!%J A
A A

Anderungsbereich 36

T Ubersichtskarte unmaRBstiblich
e «=—e  (Geltungsbereich
L~ T RET A )

12

\,,

IS Wy

Doristrale

AT 1]

A\ A'. 7| o :
';',.f.,% 2= Dorfstrafie \<\A\ a2
% I el T »\

(o mimi

.

-
Findl .7‘[;%’ . a_— P
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Gemeinde Barver )
Anderungsbereich 37 — Anderung der Gemeinbedarfsfliiche
Schule/Post in Wohnbaufliche

R P .

[ s S S/ AR s 2

Gemeinde Barver - / :
Anderungsbereich 37 -"E,ﬂ

' Ubersichtskarte unmaBstiiblich<

~—

== ===  (eltungsbereich

A -
\ ol g el

Die IX. Anderung des Flachennutzungsplanes mit Erlauterungsbericht kann wahrend der Dienststun-
den

montags bis donnerstags von 8.00 - 12.00 Uhr,
donnerstags von 14.00 — 18.00 Uhr,
freitags von 8.00 —12.30 Uhr sowie

nach besonderer Vereinbarung
im Rathaus Rehden, Schulstralle 18, und im Nebengebaude — Zimmer 23 -, Schulstralle 22, 49453
Rehden, von jedermann eingesehen werden. Uber den Inhalt des Fldchennutzungsplanes kann je-
dermann Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung wird die IX. Anderung des Flachennutzungsplanes gemaR § 6 Abs. 5
Baugesetzbuch (BauGB) wirksam.

Hinweis auf Vorschriften des Baugesetzbuches:

Gemal § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie
Mangel des Abwagungsvorgangs bei der Aufstellung dieses Bauleitplanes (§ 214 Abs. 3 BauGB)
dann unbeachtlich werden, wenn sie gemaf § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb von zwei Jahren seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniber der Samtgemeinde Rehden geltend gemacht werden.

Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mangel des Abwa-
gungsvorgangs begrunden soll, ist darzulegen.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 - 5 BauGB Uber die Entschadigung von durch die Bauleitplanung
eintretenden Vermdgensnachteilen sowie uber die Falligkeit und das Erléschen entsprechender Ent-
schadigungsanspriche wird hingewiesen.

Rehden, den 21.03.2006
Samtgemeinde Rehden
Der Samtgemeindebiirgermeister

Samtgemeinde Schwaforden
Gemeinde Affinghausen

Haushaltssatzung
der Gemeinde Affinghausen fiir das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersachsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. Au-
gust 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung der Nie-
derséchsischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 15. November 2005 (Nds. GVBI. S.
352), hat der Rat der Gemeinde Affinghausen in seiner Sitzung am 28. Februar 2006 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 317.900 €
in der Ausgabe auf 317.900 €
im Vermdgenshaushalt
in der Einnahme auf 43.500 €
in der Ausgabe auf 43.500 €
festgesetzt.
§2
Kredite fur Investitionen und InvestitionsférderungsmaRnahmen werden nicht veranschlagt.
§3
Verpflichtungserméachtigungen werden nicht veranschlagt.
§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§5

Die Steuersatze fiir die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 340 v.H.
2) Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 340 v.H.

Affinghausen, den 28. Februar 2006
Gemeinde Affinghausen

gez. Schone gez. Denker
Blrgermeister Gemeindedirektor
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Affinghausen

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen fiir das Haushaltsjahr 2006 wird
hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Der Landkreis Diepholz teilte mit Schreiben vom 22.03.2006 unter dem Az.: FD 15-916-912 mit, dass
er die Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen fiir das Haushaltsjahr 2006 nicht beanstanden
werde.

Der Haushaltsplan 2006 mit seinen Anlagen liegt gemaf § 86 Abs. 2 der Niedersachsischen Gemein-
deordnung vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im Verwaltungsge-
baude der Samtgemeinde Schwafdrden, Zimmer 17, wahrend der Dienststunden an 7 Werktagen
(auBer samstags) 6ffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schwaforden, den 27. Marz 2006

Der Gemeindedirektor
gez. Denker

Gemeinde Scholen

Haushaltssatzung
der Gemeinde Scholen
fur das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersachsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. Au-
gust 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung der Nie-
derséchsischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 15. November 2005 (Nds. GVBI. S.
352), hat der Rat der Gemeinde Scholen in seiner Sitzung am 02. Marz 2006 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 474.400 €
in der Ausgabe auf 474.400 €
im Vermdgenshaushalt
in der Einnahme auf 217.300 €
in der Ausgabe auf 217.300 €
festgesetzt.
§2
Kredite fur Investitionen und InvestitionsférderungsmaRnahmen werden nicht veranschlagt.
§3
Verpflichtungserméachtigungen werden nicht veranschlagt.
§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.
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§5
Die Steuersatze fir die Gemeindesteuern werden fiir das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) fir die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 330 v.H.
2) Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H.

Scholen, den 02. Marz 2006

Gemeinde Scholen

gez. Schwenn gez. Denker
Burgermeister Gemeindedirektor

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen fiir das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit
offentlich bekannt gemacht.

Der Landkreis Diepholz teilte mit Schreiben vom 23.03.2006 unter dem Az.: FD 15-916-912 mit, dass
er die Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen fiir das Haushaltsjahr 2006 nicht beanstanden werde.

Der Haushaltsplan 2006 mit seinen Anlagen liegt gemaf § 86 Abs. 2 der Niedersachsischen Gemein-
deordnung vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im Verwaltungsge-
baude der Samtgemeinde Schwafdrden, Zimmer 17, wahrend der Dienststunden an 7 Werktagen
(aulRer samstags) 6ffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schwaforden, den 27. Marz 2006
Der Gemeindedirektor
gez. Denker

Gemeinde Sudwalde

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sudwalde
fiir das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersachsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. Au-
gust 1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung der Nie-
dersachsischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 15. November 2005 (Nds. GVBI. S.
352), hat der Rat der Gemeinde Sudwalde in seiner Sitzung am 08. Marz 2006 folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 412.000 €
in der Ausgabe auf 412.000 €
im Vermdgenshaushalt
in der Einnahme auf 21.100 €
in der Ausgabe auf 21100 €
festgesetzt.
§2

Kredite fur Investitionen und InvestitionsférderungsmaRnahmen werden nicht veranschlagt.
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§3

Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§5

Die Steuersatze fir die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

3) Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 350 v.H.
4) Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H.

Sudwalde, den 08. Marz 2006

Gemeinde Sudwalde
gez. Hudemann gez. Denker
Blrgermeister Gemeindedirektor

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde fiir das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit
offentlich bekannt gemacht.

Der Landkreis Diepholz teilte mit Schreiben vom 24.03.2006 unter dem Az.: FD 15-916-912 mit, dass
er die Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde flir das Haushaltsjahr 2006 nicht beanstanden wer-
de.

Der Haushaltsplan 2006 mit seinen Anlagen liegt gemaf § 86 Abs. 2 der Niedersachsischen Gemein-
deordnung vom Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz im Verwaltungsge-
baude der Samtgemeinde Schwafdrden, Zimmer 17, wahrend der Dienststunden an 7 Werktagen
(auBer samstags) 6ffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schwaforden, den 27. Marz 2006
Der Gemeindedirektor
gez. Denker

Samtgemeinde Siedenburg
Flecken Siedenburg

Haushaltssatzung 2006
Flecken Siedenburg

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersachsischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fas-

sung hat der Rat des Flecken Siedenburg in seiner Sitzung am 02.03.2006 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 712.700 € und in der Ausgabe auf 712.700 € und im
Vermdgenshaushalt in der Einnahme auf 94.900 € und in der Ausgabe auf 94.900 € festgesetzt.
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§2
Kredite werden nicht veranschlagt.

§3
Verpflichtungserméachtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden durfen, wird auf 118.700 € festgesetzt.

§5

Die Steuerhebesatze fir die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festge-
setzt:

1. Grundsteuer

a) fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundsteuer A 330 v.H.
b) fir Grundstiicke, Grundsteuer B 330 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

Siedenburg, 02.03.2006

gez. Treichel gez. Rauschkolb
Bilrgermeister Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung des Flecken Siedenburg fir das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit
offentlich bekannt gemacht.

Der Landkreis Diepholz hat mit Verfiigung vom 23.03.2006, Az.: FD 15-916-912, erklart, dass er die
Haushaltssatzung des Flecken Siedenburg fir das Haushaltsjahr 2006 gemaf den Ausfiihrungsbe-
stimmungen zu § 86 Abs.2 NGO nicht beanstanden werde.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemaf § 86 Abs. 2 fiir 7 Werktage (auBer samstags) be-
ginnend mit dem Tage nach dieser Bekanntmachung, im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg in
Siedenburg, Zimmer 26, wahrend der Dienststunden zur Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Siedenburg, 27.03.2006

gez. Rauschkolb
Gemeindedirektor

Wegezweckverband Syke
Verbandsordnung des Wegezweckverbandes

Aufgrund des § 7 des Niedersachsischen Gesetzes Uber die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)
vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBI. S. 63) in Verbindung mit § 6 der Niedersachsischen Gemeinde-
ordnung (NGO) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung , hat die Verbandsversammlung des Wege-
zweckverbandes, Sitz Syke, am 16.02.2006 folgende Verbandsordnung beschlossen:
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§1

Verbandsmitglieder

(1)  Verbandsmitglieder sind die im anliegenden Mitgliederverzeichnis aufgefihrten Stadte, Ge-
meinden und Samtgemeinden einschlielich ihrer Mitgliedsgemeinden sowie der Mittelweser-
verband. Sie bilden einen Zweckverband nach dem Niedersachsischen Gesetz Uber die kom-
munale Zusammenarbeit (NKomZG).

(2) Der Beitritt oder die Kiindigung eines Verbandsmitglieds ist ohne Anderung der Verbandsord-

nung méglich. Die Veranderung im Mitgliederbestand ist bei der nachstméglichen Anderung
dieser Verbandsordnung zu bericksichtigen.

§2
Name und Sitz des Zweckverbandes

(1)  Der Zweckverband fiihrt den Namen ,Wegezweckverband® und hat seinen Sitz in Syke.

(2) Der Zweckverband ist ein Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts.

§3

Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Der Wegezweckverband hat die Aufgabe, fur seine Mitglieder die nach der Honorarordnung fur
Architekten und Ingenieure (HOAI) erforderlichen Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1
bis 9 bei der Realisierung folgender BaumalRnahmen durchzufiihren:

Ingenieurbauwerke:

Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft

Bauwerke und Anlagen der Abfallbeseitigung

Sonstige Einzelbauwerke, ausgenommen Gebaude
Verkehrsanlagen:

Anlagen des Stral3enverkehrs

Sportfreianlagen

Kinderspielplatze

(2) Darlber hinaus bietet der Verband seinen Mitgliedern die fir die Vermbgenserfassung und
Vermogensbewertung erforderlichen Dienstleistungen an.

§4

Organe des Zweckverbandes
Organe des Zweckverbandes sind:
1. die Verbandsversammlung

2. die Verbandsgeschéaftsfuhrerin oder der Verbandsgeschaftsfuhrer.

§5

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1)  In der Verbandsversammlung sind nur die Stadte, Gemeinden, Samtgemeinden und der Mittel-
weserverband stimmberechtigt.

(2) Jedes stimmberechtigte Verbandsmitglied hat in der Verbandsversammlung zwei Stimmen.
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Das Stimmrecht wird von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der kommunalen Verbandsmit-
glieder ausgeubt. Vertreterinnen oder Vertreter der kommunalen Verbandsmitglieder sind ne-
ben den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten die von den Hauptorga-
nen dieser Mitglieder entsandten Personen. Die Stimmen eines Verbandsmitglieds kdnnen nur
einheitlich abgegeben werden.

Soweit einzelne Verbandsmitglieder Aufgaben Ubertragen haben oder Aufgaben fir einzelne
Verbandsmitglieder ortlich oder zeitlich begrenzt wahrgenommen werden, dirfen mit diesen
Aufgaben im Zusammenhang stehende Sachbeschllisse nicht gegen die Stimmen der Mehrheit
der Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsversammlung getroffen werden.

Die Stellvertretung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten und des
an ihre oder seine Stelle tretenden Bediensteten regelt das Verbandsmitglied.

Vertreter von anderen als kommunalen Verbandsmitgliedern werden fir die Dauer der Wahlpe-
riode entsandt. Sie fihren ihre Tatigkeit bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fort.

§6

Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung beschliel3t Gber

aRrwb=~

No

10.
11.
12.
13.
14.

(1)

@)

(1)

die Anderungen der Verbandsordnung,

die Auflésung oder Umwandlung des Zweckverbandes in eine Kapitalgesellschaft,

die Neuaufnahme von Verbandsmitgliedern,

die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden,

die Wahl der Verbandsgeschaftsfilhrerin oder des Verbandsgeschéaftsfiihrers und die Regelung
der Stellvertretung,

die Bestimmung einer anderen Person im Sinne von § 15 Abs. 2 NKomzG,

Angelegenheiten, Uber die nach den Vorschriften der NGO der Rat oder der Verwaltungsaus-
schuss beschlief3t,

die Festlegung des jahrlichen Arbeitsprogramms,

den Erlass der Haushaltssatzung, die Zustimmung zu dber- und auRerplanmafRigen Ausgaben
und Verpflichtungen nach Maligabe der §§ 89 und 91 NGO sowie die Festsetzung des Investiti-
onsprogramms,

die Endgegennahme der Jahresrechnung,

die Entlastung der Verbandsgeschaftsfiihrerin oder des Verbandsgeschaftsfihrers,

den Erlass einer Gebiihrenordnung,

den Erlass einer Entschadigungssatzung,

die Einstellung, Eingruppierung und Kiindigung von Beschaftigten.

§7

Sitzungen der Verbandsversammliung
Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig, wenn die anwesenden Vertreterinnen und Ver-
treter von kommunalen Verbandsmitgliedern mehr als die Halfte der gesamten Stimmenzahlen
der Versammlung erreichen.

Die Beschlisse bedirfen einer einfachen Mehrheit, wenn in dieser Verbandsordnung nichts
anderes bestimmt ist.

Die Verbandsversammlung regelt ihre innere Angelegenheiten durch eine Geschaftsordnung.

§8
Verbandsgeschaftsfiihrung

Die Verbandsgeschaftsfihrerin oder der Verbandsgeschaftsfihrer ist hauptamtlich tatig.

Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 NKomZG genugt fiir verpflichtende Erklarungen die Unter-
zeichnung durch die Verbandsgeschaftsfuhrerin oder den Verbandsgeschaftsfihrer.
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Darlber hinaus finden die Bestimmungen des § 62 NGO (Zusténdigkeit des Blrgermeisters) fur
die Zustandigkeiten des Verbandsgeschaftsfiihrer bzw. der Verbandsgeschaftsfihrerin entspre-
chende Anwendung.

§9

Verbandsumlage

Soweit die Aufwendungen nicht durch Geblhren oder die Entnahme von Riicklagen gedeckt
werden kénnen, werden Umlagen erhoben, die nach Art und Héhe von der Verbandsversamm-
lung zu beschlief3en sind. Als Bemessungsgrundlage gilt eine Kombination aus der letzten amt-
lichen Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. des vorangegangen Jahres und den Honorarein-
nahmen der letzten 10 Jahre im Verhaltnis 70 % / 30 %.

§10
Auflésung des Verbandes und dessen Abwicklung

Die Verbandsmitglieder kénnen in der Verbandsversammlung die Aufloésung des Zweckverban-
des beschlief3en.

Die Entscheidung Uber die Aufldsung des Zweckverbandes bedarf der Mehrheit der Stimmen
der Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung.

Die Wirksamkeit des Auflésungsbeschlusses erfordert zudem die Zustimmung der Mehrheit
aller Verbandsmitglieder.

Im Falle der Auflésung werden Vermogensgegenstande, die nicht zur Abdeckung von Schulden
bendtigt werden, denjenigen zurtick Ubertragen, die sie eingebracht haben. Zur Abdeckung von
Schulden des Zweckverbandes besteht eine Nachschusspflicht der Verbandsmitglieder ent-
sprechend ihrer Beteiligung an der Verbandsumlage.

Das Vermdgen des Verbandes wird entsprechend Satz 2 verteilt.

Die bei der Auflésung vorhandenen Dienstkrafte des Wegezweckverbandes sind anteilig in den
Dienst der Verbandsmitglieder zu Ubernehmen. Die §§ 110 ff und § 261 Abs. 1 Nr. 3 NBG fin-
den entsprechend Anwendung. Bei der Ubernahme der zu verteilenden Dienstkréfte ist die wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit und die tatsachliche Inanspruchnahme des Verbandes durch die
einzelnen Verbandsmitglieder Mal3stab.

Die Personaliibernahme durch die Verbandsmitglieder bedarf einer gesonderten vertraglichen
Regelung.

Kdénnen sich die Verbandsmitglieder Gber die Verteilung der vorhandenen Dienstkrafte nicht
einigen, so entscheidet die Aufsichtsbehorde.

§11
Beitritt neuer Mitglieder, Kiindigung der Mitgliedschaft

Uber den Beitritt neuer Mitglieder ist ein Beschluss mit der Mehrheit der Stimmen der Ver-
bandsmitglieder in der Verbandsversammlung erforderlich.

Ein Verbandsmitglied kann unter Angabe der Griinde die Mitgliedschaft kiindigen.

Die Kindigung hat schriftlich zu erfolgen und ist unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von
einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres mdglich.

Das ausscheidende Verbandsmitglied wird am Vermégen und an den Verbindlichkeiten des
Zweckverbandes zum Zeitpunkt des Ausscheidens entsprechend seiner Beteiligung an der Ver-
bandsumlage beteiligt.
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) §12
Anderungen der Verbandsordnung

(1) Anderungen der Verbandsordnung bediirfen der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder in der
Verbandsversammlung.

(2) Die Wirksamkeit des Anderungsbeschlusses erfordert zudem die Zustimmung der Mehrheit
aller Verbandsmitglieder.

§13
Offentliche Bekanntmachungen

(1) Die Satzungen des Wegezweckverbandes werden im Amisblatt des Landkreises Diepholz be-
kannt gemacht.

(2) Sonstige Bekanntmachungen werden sofern erforderlich in der ,Kreiszeitung®“; ,Nord-West Zei-
tung Oldenburg“ und ,Die Harke" veréffentlicht.

§14
Zustindiges Rechnungspriifungsamt

Fur die Rechnungsprifung des Wegezweckverbandes gelten die entsprechenden Bestimmungen der
NGO sinngemaf mit der Malgabe, dass das fiir die ortliche Prifung zustandige Rechnungsprifungs-
amt das Rechnungsprifungsamt des Landkreises Diepholz ist.

§15
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Wegezweckverbandes werden von der
Gleichstellungsbeauftragten einer der beteiligten kommunalen Kérperschaften wahrgenommen.

(2) Die Beteiligten verstandigen sich auBerhalb der Verbandsordnung, welche Gleichstellungsbe-
auftragte - bei anteiliger Kostenibernahme - diese Funktion fir den Wegezweckverband wahr-
nimmt.

§ 16
In-Kraft-Treten

Diese Verbandsordnung tritt am Tage nach der Veréffentlichung in Kraft. Mit gleichem Tage tritt die
Verbandssatzung vom 10. April 1975 aul3er Kraft.

Syke, den 16.02.2006

Detlef Rolfes
Verbandsgeschéaftsfuhrer

Der Landkreis Diepholz hat mit Verfigung vom 13.03.2006 — AZ: FD 15 — 642-334 — die vorstehende
Verbandsordnung genehmigt.

Wegezweckverband

Sitz Syke

gez. Rolfes

(Rolfes)
Verbandsgeschaftsfuhrer



	Amtsblatt für den
	Landkreis Diepholz
	Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
	Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen
	
	
	
	
	
	
	Wegezweckverband Syke





	Bekanntmachung des Landkreises Diepholz vom 21.03.2006
	
	
	
	Stadt Diepholz






	Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeinde
	Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wir�
	im Verwaltungshaushalt
	Die Steuersätze \( Hebesätze\) für die Realst
	Drebber , den 1.3.2006
	
	
	
	
	
	Gemeindedirektor








	Lübbers  Gemeindedirektor
	Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen
	Öffentliche Bekanntmachung
	Bebauungsplan Nr. 31 „Ihloge“
	
	
	
	
	Samtgemeinde Rehden
	Samtgemeinde Schwaförden
	Gemeinde Affinghausen




	Bekanntmachung der Haushaltssatzung�der Gemeinde Affinghausen
	
	
	
	Gemeinde Scholen







	Gemeinde Scholen
	
	
	
	
	
	
	Gemeinde Sudwalde
	Samtgemeinde Siedenburg




	Haushaltssatzung 2006



	gez. Treichelgez. Rauschkolb
	BürgermeisterGemeindedirektor
	
	
	
	
	
	
	Wegezweckverband Syke






	Verbandsmitglieder

	Name und Sitz des Zweckverbandes
	Organe des Zweckverbandes
	Organe des Zweckverbandes sind:

	Zusammensetzung der Verbandsversammlung
	Die Verbandsversammlung beschließt über

	Verbandsgeschäftsführung
	Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsg
	Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 NKomZG genügt 
	Auflösung des Verbandes und dessen Abwicklung


	Änderungen der Verbandsordnung
	Öffentliche Bekanntmachungen


